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Barrierefreier Zugang zu
Websitesvon
Anwaltskanzleien?
#Barrierefreiheit #BaFG #EAA #barrierefreie Website

Im Juni 2025 tritt das Barrierefreiheitsgesetz (BaFG) in
Kraft. Nach dem BaFG sind Websites, auf denen Dienst-
leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr angebo-
ten werden, barrierefrei zu gestalten. Sind auch Websites
von Anwaltskanzleien betroffen?

Barrierefreiheitsgesetz (BaFG)
In Österreich sind ca 1,9 Millionen Menschen im Alter zwi-
schen 15 und 89 Jahren bei Aktivitäten im Alltag einge-
schränkt.1 Das BaFG soll die Verfügbarkeit barrierefreier
Produkte und Dienstleistungen erhöhen und die Barriere-

freiheit von Informationen über Produkte und Dienstleis-
tungen verbessern. Es setzt die Richtlinie 2019/882 über
die Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und
Dienstleistungen (European Accessibility Act – EAA) um
und trägt zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskon-
vention bei. Der EAA schränkt den Handlungsspielraum
des nationalen Gesetzgebers dabei weitgehend ein, da der
EAA den Inhalt der Umsetzung präzise determiniert.2 Das
BaFG tritt neben das seit 2019 geltende Web-Zugänglich-
keits-Gesetz (WZG), nach dem Websites und mobile An-
wendungen des Bundes und bestimmter anderer Einrich-
tungen barrierefrei zu gestalten sind.

BARRIEREFREIHEIT
Auch vergleichsweise einfach gestaltete Websites
sind häufig nicht barrierefrei: So könnte zB eine
Kontakt-E-Mail-Adresse für einen Nutzer mit feh-
lendem Sehvermögen nicht mit einer Braillezeile
oder einem Screenreader auslesbar sein, eine
bunte Website nicht ausreichend Kontrast für
Nutzer mit eingeschränktem Sehvermögen auf-
weisen oder der Ton eines Videos für einen Be-
nutzer mit fehlendem Hörvermögen nicht wahr-
nehmbar sein.

Anwendungsbereich des BaFG
Das BaFG gilt für bestimmte Produkte (§ 2 Abs 1 BaFG, zB
Selbstbedienungsterminals) und für bestimmte Dienstleis-
tungen, die nach dem 28. 6. 2025 für Verbraucher erbracht
werden (§ 2 Abs 2 BaFG, zB elektronische Kommunika-
tionsdienste). Von diesen Dienstleistungen sind auch
Dienstleistungen im elektronischen Geschäftsverkehr um-
fasst. Nach § 3 Z 27 BaFG sind dies
• Ferndienstleistungen, die
• elektronisch und
• auf individuelle Anfrage (eines Verbrauchers oder einer
Verbraucherin)

• im Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrags
• über Websites und über auf Mobilgeräten angebotenen
Dienstleistungen

erbracht werden.
Diese Definition (sowie die nähere Beschreibung der De-

finitionselemente in ErwGr 42 EAA) entspricht bezüglich
der ersten drei Elemente dem Begriff Dienst(leistungen)
der Informationsgesellschaft des Art 1 Abs 1 lit b Richtlinie
2015/1535 („Binnenmarkttransparenzrichtlinie“), der zB
auch im Gesetz über digitale Dienste (Digital Services Act
– DSA) verwendet wird. Eine Ferndienstleistung wird er-
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1 Bundesanstalt Statistik Österreich,Menschen mit Behinderungen in Öster-
reich I, https://www.statistik.at/fileadmin/user_upload/Menschen-mit-
Behinderungen-in-Oesterreich-Teil-I.pdf (abgerufen am 22. 8. 2024) 11.
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bracht, ohne dass die Parteien gleichzeitig (physisch) anwe-
send sind. „Elektronisch erbracht“ besagt, dass die Dienst-
leistung mittels elektronischer Verarbeitung gesendet und
empfangen wird. „Auf individuelle Anfrage“ bedeutet, dass
die Dienstleistung durch die Übertragung von Daten auf
individuelle Anforderung erbracht wird.3 Das vierte und
das fünfte Element kommen neu hinzu und werden im
BaFG und im EAA nicht näher beschrieben. Die Materia-
lien zum BaFG stellen nur klar, dass der Online-Verkauf
von jeglichen Produkten oder Dienstleistungen umfasst ist
(auch – aber nicht nur – der Verkauf von Produkten und
Dienstleistungen, die in den Anwendungsbereich des BaFG
fallen), nicht aber der Offline-Verkauf. Jedenfalls ist daher
die Online-Bestellung einer Dienstleistung vom Anwen-
dungsbereich umfasst. Nicht umfasst ist hingegen die rein
passive Information über Dienstleistungen über eine Web-
site oder eine App, da diesfalls kein Vertrag über die Web-
site abgeschlossen wird. Schwieriger sind Vorbereitungs-
handlungen im Zusammenhang mit einer Online-Bestel-
lung zu beurteilen. Das in Deutschland dafür zuständige
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat be-
züglich der fast identen deutschen Umsetzung des EAA
Leitlinien für die Anwendung des Barrierefreiheitsstär-
kungsgesetzes4 herausgegeben. Nach diesen Leitlinien fällt
bereits die Buchung von Friseurterminen über eine Website
unter den Begriff Dienstleistungen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr.

Websites von Anwaltskanzleien
Die passive Information über Dienstleistungen einer An-
waltskanzlei ist kein Abschluss eines Verbrauchervertrags
über eine Website. Folgt man der Ansicht des deutschen
BMAS, könnte jedoch die Möglichkeit einer Terminbu-
chung eine Vorbereitungshandlung für den Vertragsab-
schluss darstellen und zu einer Anwendbarkeit des BaFG
führen. Dasselbe könnte zudem auch eine auf den Ab-
schluss eines Vertrages gerichtete Interaktionsmöglichkeit
(zB eine Chatmöglichkeit mit einer realen Person oder ei-
nem Chatbot) oder sogar für eine Kontaktaufnahmemög-
lichkeit über ein Kontaktformular gelten. Der Maßstab,
wann eine Vorbereitungshandlung zum Vertragsabschluss
vorliegt, ist bei einer Anwaltskanzlei jedoch höher anzuset-
zen als bei einem Friseur: Bei einem Friseur führt die Ter-
minvereinbarung in der Regel zu einem Vertragsabschluss,
bei einem Rechtsanwalt ist die Vertragsanbahnung wesent-
lich komplexer. So wird über den Preis und die spezifische
Leistung des Friseurs selten verhandelt. Auch eine Geldwä-
scheprüfung und eine Prüfung von Interessenkonflikten
werden vom Friseur nicht durchgeführt. Der erste Kontakt
zwischen Anwalt und Mandant führt – im Gegensatz zum
Friseur – daher nicht notwendigerweise und unmittelbar
zum Vertragsabschluss. In der Regel wird daher durch die
Website einer Anwaltskanzlei keine unmittelbare Vorberei-
tungshandlung gesetzt. Dies gilt jedoch nur für das klassi-
sche Mandat. Betreibt die Kanzlei zB einen Webshop für

Vertragsmuster, fällt die gesamte Website grundsätzlich un-
ter das BaFG. Hat eine Kanzlei ausschließlich Unterneh-
menskunden, werden die Dienstleistungen jedoch nicht in
Hinblick auf den Abschluss eines Verbrauchervertrages er-
bracht, weshalb die Website diesfalls nicht unter das BaFG
fällt.

Ausnahmen
Kleinstunternehmen, die Dienstleistungen anbieten oder
erbringen, sind nach § 6 Abs 1 BaFG von der Erfüllung
der Barrierefreiheitsanforderungen ausgenommen. Kleinst-
unternehmen sind Unternehmen, die weniger als zehn Per-
sonen beschäftigen und die entweder einen Jahresumsatz
von höchstens 2 Millionen Euro erzielen oder deren Jahres-
bilanzsumme sich auf höchstens 2 Millionen Euro beläuft.
Für größere Unternehmen gelten die Barrierefreiheitsanfor-
derungen nur insoweit,
• als deren Einhaltung keine wesentliche Änderung einer
Dienstleistung erfordert, die zu einer grundlegenden Ver-
änderung der Wesensmerkmale der Dienstleistung führt
(§ 17 BaFG), und

• als deren Einhaltung zu keiner unverhältnismäßigen Be-
lastung der betreffenden Wirtschaftsakteure führt (§ 18
BaFG und Anlage 4 BaFG).

Stützen sich größere Unternehmen auf eine der beiden Aus-
nahmen, haben sie dies zu dokumentieren.

Barrierefreiheitsanforderungen und Sanktionen
Anlage 1, 3. Abschnitt BaFG enthält die allgemeinen Barrie-
refreiheitsanforderungen für Dienstleistungen. Das BaFG
gibt keine spezifischen technischen Lösungen, sondern vier
Grundsätze vor: Nutzerinnen und Nutzer müssen die Infor-
mationen wahrnehmen können (Wahrnehmbarkeit; die In-
formationen sind über mehr als einen sensorischen Kanal
bereitzustellen) und bedienen können (Bedienbarkeit), zu-
dem müssen die Informationen verständlich (Verständlich-
keit) und robust gestaltet sein (Robustheit), dh, dass die In-
halte zuverlässig von einer Vielfalt von Benutzeragenten
und von assistiven Technologien interpretiert werden kön-
nen. Werden Dienstleistungen im elektronischen Ge-
schäftsverkehr auf einer Website angeboten, ist die gesamte
Website barrierefrei zu gestalten (Anlage 1, 3. Abschnitt,
lit c BaFG). Ausgenommen sind nur Video- und Audioauf-
nahmen auf der Website, die vor dem 28. 6. 2025 veröffent-
licht wurden (§ 2 Abs 3 Z 1 BaFG).

Der Dienstleistungserbringer hat nach Anlage 3 zB in
den AGB
• anzugeben, wie die Dienstleistung die Barrierefreiheitsan-
forderungen erfüllt,

3 Die deutsche Sprachfassung des EAA spricht von dem individuellen „Ab-
ruf“ des Empfängers, nicht dem individuellen „Abruf“, die englische und die
französische Sprachfassung verwenden jedoch denselben Begriff wie die Bin-
nenmarkttransparenzrichtlinie („request“ und „demande“).
4 Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Leitlinien für die Anwendung
des Barrierefreiheitsstärkungsgesetzes, https://www.bmas.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Teilhabe/leitlinien-barrierefreiheit.pdf?__blob=publication-
File&v=3 (abgerufen am 22. 8. 2024).
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• die Dienstleistung in einem barrierefreien Format zu be-
schreiben und

• die Durchführung der Dienstleistung zu beschreiben und
zu erläutern.

Anhang II EAA enthält indikative unverbindliche Beispiele
möglicher Lösungen zur Erfüllung der Barrierefreiheitsan-
forderungen.

Die Marktüberwachung wird durch das Sozialministe-
riumservice (eine dem Bundesminister für Soziales, Ge-
sundheit, Pflege und Konsumentenschutz nachgeordnete
Behörde) gewährleistet. Verstöße gegen das BaFG sind bis
zu einem Strafrahmen von € 80.000,– zu sanktionieren
(KMU: bis zu € 50.000,–). Nach den Materialien zum BaFG
hat die Behörde das Prinzip „Beraten vor strafen“ zu be-
rücksichtigen, insbesondere bei erstmaligen oder geringfü-
gigen Verstößen.5

FAZIT
In der Regel wird über die Website einer An-
waltskanzlei keine unmittelbare Vorbereitungs-
handlung zum Abschluss eines Verbraucher-
vertrages gesetzt, weshalb die Barrierefreiheits-
anforderungen des BaFG nicht zwingend umzu-
setzen sind. Sie können jedoch freiwillig
umgesetzt werden.
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